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Preisentwicklung von Wohnungseigentum

im Kreis Schleswig-Flensburg 

Allgemeines

Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit dem
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört.
 
Die Verträge über den Verkauf von Eigentumswohnungen (ETW) werden getrennt nach
Erstverkauf, Erstverkauf aus Umwandlung sowie Weiterverkauf erfasst. Unter
Umwandlung versteht man den Übergang einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung. 

Bei der Ermittlung von durchschnittlichen Preisen der letzten 10 Jahre ergaben sich die
Werte in den nachstehenden Tabellen. Dabei wurden keine Unterscheidungen von
Baualter, Wohnungsgrößen (erst ab 2007) und Wohnlage getroffen. 
Die aufgeführten Jahresmittelwerte können nur grobe Durchschnittswerte sein und
werden daher lediglich zur Darstellung der Preisentwicklung verwendet. 

Die Anwendung dieser Daten ersetzt keine Verkehrswertermittlung nach § 194 BauGB.
Weitere Einflussfaktoren wie z.B. der Objektzustand, die Größe, die Geschoßlage,
besondere Einbauten u.a.m. müssten hierbei Berücksichtigung finden. Diese können den
Verkehrswert zusätzlich beeinflussen.
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